
539 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G. P. ). 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (503 der Bei- besvimmlliIligen treten mit 31. Dezember 1948 
lagen): Bundesgesetz, betreffend die .Ä.nde- außer Kraft:' 
rung einiger Verkehrsteuergesetze (Verkellr- - Ferner hat der Unteranlsschuß foligendie Ahän-
, - steuernovelle 1948). derungen des Regiel"l1l11gsen~rfes 'Vol'!gesCh~n: 

!Der ,FinaniZ- ,und ß'udgetausschuß hat "diese ,R,e- Im Titel 'WiIid die iBe:zeich:irung "Verkehmeuer-
gierungsvorlalge ,zur VOl'beramllllg seinem stän- novelle 1947" ersetzt durch "Vertkehrste!Uer­
,(EIgen Un1ieraJUsscr.JUß zuge'Wiesen, der aiffi 3. Fe- novellie 1948". 
bru,ar 194>8 dem A'US'&chJuß Serimt ,erstlattete. 1m Artikel I (Versimerungsbeuer), Mt. c, tr~tt 

Durch ,die Reguerungsvodage -sohldlem smon an Stehle der Wert:z~ffer ,,1000 lS~liing" d:e 
seit lä:ngererZert besWhenden iBedlü,rfnis nach Ab- Wertziffer ,,1500 Schilling" und an Stelle der 
änderung e:i<nlig~ VeI'k.ehrnteuergesetze Remnung Wertuffer ,,180 S~llillJg" die Wertziffer 
g,etmgen werden. Die Ahänderung ist um so mehr ,,250 ISchilling". 
notlWendig;alls -dlie Ver'kehrsreuern bisher' aus- Im tArtikd ,uI :(rKraftfa'hl'!Zeugsteuer) ,hat Z. 1 
schließlich :auf Grund von Stetwergesetzen . des 1m Abs. {I ) des § 3 fo!/gendel'J:Ilaßen z.u ilauten: 
Deutschen Reiches erlhobenwurden. ,,1. Krafufahrzetulge, solM1lgle ,sie für den iBU41d 

Der iUnreraJUssdmß hat anlf Grund seiner Vor- o;der eine an,dere Gebtiet5kör'P~rschaft zugelassen 
ber'a-oung eine Reiihe 'Von Abäind~r:UlngeIli zur R.e- Sind und aU'sschließJich im lDi,enste 
~ierulligsvorlaJge beaintragt. '. d oe r iP 0 1 i z oe i, Gen ,cl ,a r me r 'i oe Z 011-

Die wesentlichste tA:bä:ndlerurugi betrifft ,die Ab- w ach e 0 ,d er Weh r m 'a eh t 'Ver ~ e TI !Ci et 
dn-,L_- • wer den". staiIl 'ainrne von eIner NovelJ:erung ,der Bettör-

;derung.steUier. S,chlOl11 hisher lW'aJr dilC EinJhebung Z. 4 ,des Ahs. (I) im § 3 saH folgendermaßen 
di S :1-_ lauten:' . .eser: teuerteÜJweise rl1,it OesolliderenlSchwierig-
'keiten vel'!bunden, so idlaß vieH,ach durm ~ähr- ,,4. Kralf,tfaihr,z~uge ,der -Feuenwehren ~nd 
liehe Verfüg:uhJgen ,des :Finanlzministeriu~ ein- KrafufahrzeIllg1e,die ohne Ahsi,chtan.llf~rz:ehmg 
zeinen Befiöl'derungsunc-ernehmungen (insheson- eines Gew~nnes für Zwecke ,der Krankenbeföl'de-­
'dere . den Straßenbahnen rund Iden nicht ,auf rung, des Retoumgsw~ens oder der Straßenreini­
Rechnung der tBun,desbahn betriebenen [>r~v,at-gungJ verwendet wer:den; IdasglcidJ.e gilt für 
'balhnen) die iBdöroerunglSsteuer erlassen we,rden Krall1'kelllf,ahrsciihle mi.t masdine11em :Antrieb". 
mußte. für ,die [ßesteuerung auf dem Gebiete Zu Jit. d des tArcilkds H'I: Im§ 13, Ahs. (2), 
des KraftJf,ah11Zelll~wesens alber wäre die Ein- e~tfa.Hen di:eWorte: ,,,an Stelle ,der IStlUndungs~ 
hehung eine.r Steuer 'Von .den Betricbsstolffen Zlil1Sen". " 
ein viel einf,acherer Weg. Das IF:nrutzmin~sterilum Im Artikd V,I wird ,der WÜ1ksamJkeit:Sbeg~nn. 
~-;ird hierüber EClwäig,ungen anstellen und ali1en- -des Gesetzes mit 1. tApril 1948 festge~t1Zt ,\lI11ld --
falls VorschJäige 'lIIIlter:breiten. die Strei,chungdes IArti:kels .IV, 'W,:e ihn d~e Re-

ES,IW'uIide .also vom UnteraJllSlSd]ußder Antrag g.ierumg61vorla~ ,vorsaih,· entsprechend berü<k-· 
gestellt, -daß ,die Sdör:derung'ste:uer in der his- sichtigt.. \ 
herigen FO'mi m;t 31. Dezlfmlber 1948 anlßer Der ,Firua:tri:- und ,Budget'a,usschuß hat die Ge~ 
Kraft Ueten soll. lD\l.rnach enttfaHen ,dlie Bestim-· setzesrvorlage mit den vom Ull1Jeramschußbean­
mungen <leIS Artikels JiV -der Regierungsvorlage tragten Abänderungen a~genommen unldl stellt 
iUIllJd an ihre Stelle tritt bloß folgender Wor~la;ut: somit den A nt rag, der Nationalrat !Wolle 
"Das Beförd,erungsteuergesetz rvom 29. Jun~ 1926, dem ,a ti :g e s chi. 0 s sen e n. Ge set zen t" / 
Deutsches R. G. iBl>. ,I S. 357, in .der .'F asSIung des w.ud ;di.e 'VIe!1f,asSlUJtl/gSlffi'äßiJge. - ZwtiirnmlUlJg. er- . . 
Gesetzes .v~m 2. Juli 1936, Deutsches LR.. G. BI. I teIlen. . .. 
S. 531; und dWe hilClZu er>gangenen iDurch:füihmmfgs- Wien, am 3. 'Fehr,uar 1948. 

Kapsr~iter , 
Be-I1idrtersta,tter. 

Floßmann, 
ObmOOiIlst:ellvenreterin. 
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). 

Bundesgesetz vom 1948, I Hinzugef'ügt wird eine neue Z. ,10 mit Ifolgen-
betreffend die Änderung elOlger Verkehr- dem Wordaut: , 
steuergesetze (VerkehrsteuernoveHe 1948). ,,10. ~ür Feu,erve(sicherungen durch bäuer-

Der Ntationalmt 'hat beschlossen: 

Artikel I. 

Ver sie her u n g s te u er. 

Das Versicherungsteuergeset,z vom.9. Juli 1937, 
Qeutsches R. G. B1. I S. 793, in der F~sung der 
Verordnung zur Anderun,g des Versicherung­
steuergesetzes vom 31. August 1944, Deutsches 
R. G. B1. I S. 208, wird abgeändert wie folgt: 

a) In § 2, Albs. (1), entfällt Z. 2 und die Be­
zeichnung Z. 1. 

b) In §3, !Albs. (1), zweiter Satz, si~d Mch den 
Worten "gehört nicht" die Worte: "die Feuer­
schutzsteuer, - die der Versich·erer ,dem Ver­
sicherungsnehmer gesondert in Rechnung steHt, 
ferner nicht 'OOsjenige," einzufUgen. 

- Dem Albs. (2) wir.q 'folgen:der Sat,i hinzugefügt: 
"Alls Gewinnanteil gilt auch Idie Rückver­

gütung eines Teiles der Prämie für sch,a·denfreien 
Verlauf (Bonus)." ' 

c) In ,§' 4, ,dem die Bezeichnung Abs. (1) bei­
gefügt wird, tritt in Z. 2, lit. ,a, an Stelle der 
Wertiiffer ,,500 Reichsmark" die' Wertziffer 
,,1500 SchÜtl1itllg" und in lit. h an Stelle der Wert­
ziffer ,,60 Reichsma.rk" ,die Wertziffer ,250 SchiJ.-
1· , mg". ' , 

'Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. für eine Versicherung, die !bei' Ver­

ein~gungeniöffentlich-l1'echt1icher iKöripensch;Lftell 
genommen wird, um iAufwendungen dieser 
Klörperscha:ften [Ur Ruhegehalt und Hinter­
hlidbenen'Vensorgung ihrer iMitgli,eder auszu-
gleichen. " ' 

Die bisherigen Z. 5 !biß 8 erhalten die Be­
z,eichnung 6, 7, ~ und 9. 

In der neuen Z.' 7 tritt lan ,die Stelle Ider 
Wertziffer ,,4 Reichsmark'" die Wertziffer 
" 15 Schilling". . 

In ,der neuen Z. 8 tritt an Stelle der Wert-
ziffer ,,3000 R.eichsma~k" ,die W em:iffer 
,,15.000 Schilling". 

liche .IBl'Iandscha,denversicherungsvereine, die vor­
wiegend ,die Gewährung VOn Sachleistungen 
(Hand- und. Spanndienste) zum Gegenstand 
th,aben. " 
. folgende Albs. t(2) 'Und (3) weiden neu ein-
gefügt: ' 

,,(2) Von der' lBesteuerun'g oa'llsgenommen .ist 
ferner die Zahlung ,d~s Versicherungsentgeltes 
unmittelbar an einen la'Usländischen Versicherer 
durch eine in Osterreich beglaulbigte' ruploma­
ti~cheoder konsularische Vertretung oder durch 
die Mitglieder oder das sonstige Personal dieser 
Vertretung, sofern ,diese ,Personen Angdhörige 
des Entsendestoaates sind und en~weder der in­
ländlschen Geriept5harkeit nicht ilnterHegen oder 
als Beru:fsbeamte oaußerhral1b ihr,es !Amtes, in Oster­
reich !keine Erwerlbstätigkeit ausüben. Die 
Steuer wird jedoch erhdben, wenn das Ver~ 
sicherungs entgelt ,an einen inländischen !Bevoll­
mächtigten des ausländischen ,Versicherens ge-
zahlt wird. ' 

(3) Die in Abs. 1(1), Z. 3 und 4, 'angeführten 
Aumahmen yon der Besteuerung !ble~ben in 
gleichem Umfang auch 'ßür Vensicherungen rwil'k .. 
sam, delren Einrichtungen durch künftige Sozia:1-
versicherungsge6etze geregdt werden, die ,an 
Stelle der dort' angeführten 'Vorschriften 
treten." 

o d) In§, 5 hat Abs. 1(4) zu ,lauten: 
,,(4) In !Fällen, in denen die Feststellung der 

Unterlag,en für die Steue1'lfestsetzung unverhilt­
ni9mäßigschwierig sein würde, kann die !Be­
rechnung und Ent,richtung der ,Steuer 1m 
Pauschverfahren zugel:lJSsen werden." 

e) In§ 6, Abs.(i), Z. 1, entfullen die Worte 
"und bei einemiICJa,pital!ans:ammlung5,vertl'lag". 

Neu eingefügt wel'lden foLgende Abs.' (3) 
und(~: . . 

,,(3) !Die Ilin.m:ittclbare oder mittelbar~ Zah­
lung :des Vers-icherungsentgeltes an . einen aus­
ländischen Ve'rsicherer, ,der z:um Geschäftslbetrielb 
im Inland nicht zugel:lJSse°ri i6t, unterliegt mit 
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Ausnahme -der in § 4; Abs. 1(2), heiZCichneten 
Fälle der iBesteuerung' nam den zehnfamen 
Steuersätzen der Albs. {I) und (2). Die in § 4, 
Ahs~ t(1), unter Z. X 2 und 8 >angeführten Aus­
nahmen von d·er iBesteuerung gelten in diesem 
Falle nicht. 

(4) Für Versicherungszweige, die von !befugten 
inländismen Ven;icherern nicht betrieben und 
durm Kundmachung des Hundesministeriums für 
Finanzen Ibekanntgemacht weI'den, .~önnen die 
in Albs. (3) vongesehenen Steuersätze his >auf das 
in den Albs. i(1)und 1(2) ,angegebene: ·Ausmaß 
herabgesetzt werden. ~ußer ',diesen' ,Fahlen ik.ann 
das Bundesministerium für Fin~nzen im Ein­
vernehmen' mit den iBundesmin:isterien für 
Handel und Wiedenauiflb>au uri-d If,ür Vermög-ens­
sicherung und Wirtschaft!q)lanung' nur aus all­
gemeinen Ihan'de16- oder wirtschalftspoliti6chen 
Gronden Ausnahmen von den- Bestimmungen 
des Abs. (3)zuI,assen." ' 

f) Die Ibisherigen' '§§8 bis 12 erha:lten ,die Be­
zeichnungen §§ 7, 8, 9, 10 und 11. 

g) Im neuen § 9 tritt in Abs. (3) .an SteHe <kr 
Wertziffer ',,600 Reichsmar\k", die Wertziffer 
,,1200 SchoilEng". 

h) Der neue § 11 hat zu lauten: ' 
,,§ 11. GelblÜhrenpflicht der Ver­

si c h er un g s u r ku nd e n. 

Versicherungsmeine, die von inländismen 
oder VOn den zum Geschäfts,betrielb im Inland 
zugeloassenen .ausländismen Versim,erern >aUö­
gestelltweroen, unterliegen ni mt der in: § 14, 
T. P. 12, ,des Ge:bührengesetzes 1946, B. G. ißI. 
Nr. 184, festgesetzten Gebühr." 

i) Hinzugefügt wird ein neuer' § 12 mit fol­
gendem Wortlaut: 

,,§ 12. Vollzug. 

Mit der VoUzi.ehung ,dieses Gesetzes ist das 
Bundesministerium für Finoanzen, im Faille des 
§ 6,AI.J5. (4), im Einvernehmen mit den dort 
angeführten Bundesministerien betraut." 

Artikel 11. 

Fe u 'e r 6 c h u tz s te u e r. 

Das feuersm-utzst~uergesetz vom 1. Felbru-ar 
J 939, Deutsches R. G. BI. I S. 113, wird ab­
geändert wie folgt: 

,a) In § 1 wird folgender neuer Albs. 1(3) ein­
,gefügt: 

,,(3) Der Steuer unt.erliegt nicht die Entgegen­
nahme von Versicherungsentgelten aus feue,r­
ven>imerungen bei bäuerliche!1 Brandschadenv-er­
simerungsvereinen, die, vorwiegend rdie Ge­
währun:g von Sachleistungen (Hand-und Spann­
dieruite) zum Gegenstand ha,ben." 

h) In § 2, Albs. ;(1), erster Satz, wind n.am den 
Worten "zu Ibewirken ist!' eingefügt: "mit Aus-

3 

lIJahme der vom Versimerungsnehmer ogesondert 
angelforderten :Feuerschutzst-euer .seLbst". 

Dem Ahs. 0(2) wLrd !folgender Satz hinzu­
genügt: 

"A16 Gewinnanteil .gilt aum die Rückve.r­
gütung eines Teiles der Prämie Ifür schadenfreien 
Verlauf (Bonus)." , 

c) In § 3 ent'fäHt ,der Aobs. (3). Der lAibs. (4) 
erhält die BC?-eimnung ,~(3)". 

,cl:) § 4 hat zu [>auten: 
,,§ 4. S t e u e .r s atz. 

Die Steuer het,rägt 8 v. H. des Gesamt­
betrages des Versicherungsentgeltes." 

e) In § stautet A!b.s. (3): '--. 
,,(3) -Der Steuersmuldner ist berechtigt, die, 

Steuer ibis zur Höhe von 4 v. H. des Ver-· 
sicherungsenogeltes neben ,dem Versicherungs­
entgelt vom Versicherungsnehmer gesondert an­
zufordern. Nimmt er Rückver5icherung, ist er 
berechti.gt, das an den (Rückversimerer zu ent­
richtende Entgelt um jenen entspremenden. 
Hundertsoatz der Steuer zu kürzen, den er vom 
Versicherungsnehmer nimtgesondert >angefor­
dert hat. Dies gilt ,auch für den iRJückversimerer, 
der seinerseits Rückversicherung nimmt." 

f)§ 10 hat zu lauten: 
,,§ 10. V 01.1 zug. 

Mit der V oUziehung dieses Gesetzes ist das 
Bundesministerium ,rur Finanzen Ibet~aut." 

Artikel 111. 

Kr a f tf ,a h r z e u g s te u er. 

§ 1. 
Das K'r,aJtf.ahrzeu,gsteuergesetzvom 23.M:ärz 

1935, Deutsmes R. G.ßl. I S. 407, wilid wie 
folgt geändert: 

a) § 2 entlfäl1t. 
h) § 3 h.at zu lauten: 

,,§, 3.A u s na h m en von O:j< r iB e s te ue­
ru ng. 

(1) Von der Steuer !befreit sind: 
1. Kroftf.ahr.z.eu.ge, 50ilange .sie für den Bund 

oder eine andere Gehiet5k!örperschaft zugelassen 
sind und aJUsschLießloKh ,im Dienste der Polizei., 
Genda.rmerie, ZoLLwruhe oder Wehrmacht Vler-
wendet werden;· -

2~ Personenkraftwagen, soLange .sie ,au6smließ­
lich z-urgewer:bsmäßigen 'Beförderung von ,Per­
sonen verwendet und lauf) öffentlichen Wegen 
oder Plätzen für den öffentlimen Verkehr bereit 
gehalten 'Wer-den ("Platzkroftw1agen",' >auch 
"Kraftdros,chken"); 

3. Kraftf.ahrz.euge jener Per§onen"denen. eil'le 
Steuerlbefreiu~g auf Grund von Staatsverträgen, 
Gegenseitigkeitserklärungenoder - sonst nam 
den Gr:,mdsätzen des zwischenstaa~licheIi" Steuer­
rechtes zukommt; 
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4. Kraftfahrzeuge der ,Feuerwehren und Kraft­
,f,ahrzeuge, dle ohne AlbSiicht auif ErzieLung eines 
Gewi.nJlles f,ür ,Zwecke der Krankenlbe:flör,derung, 
des Rettungswesens oder der Straßenroinigu11lg 
verwendet werden; .da:s gle1che gilt für Krankeru­
fahrstühle mit masdllneHem Ihnt1'1ielb; 

5. Kraftfahneuge, solange sie ausschließlich 
zur iBeförderung (Fortbewegung) von Geräten 
von und zur Arbeitsstätte und !Zum Antri,ebdi,eser 
Geräb\: verwendet werden, sowie selbstfahrende 
Ar:beitsmaschinen; 

6. Zugm(löchinen ohne Güterladeraum, soLange 
s~e ausschließ1i.ch .in landwiro;cha.ftlichen Betrieben 
verwendet werderi; 

7: Krafofahrzeuge, 'S01.ange damit oochden 
verkehrsredttlichen V orsdlriften ausschließlich 
Fahrten mit P,robefahrt- oder überstell~ngskenn­
zeichen (weiße Schrift auf .blauem Grunde) ge­
mäß §§' 42 und 43 der Kraf,tfahrverordnung 
1947, S. G. BI; NI'. 83, ausgeführt werden; 
, 8. im iniländischen ZulassungsV'erfahren zuge­

MSöene IPersonenkr.afträ'der, deren Hubraum 
125 ein3 nichtüben;teigt; 

9. im .ausländischen Zulassungsve1'1f,ahren zu­
gela~sene und niCht der entgeltlich,en iBef1örde­
rung V()ll1 Personen dienende Personenkm:ftfoahr­
zeuge, wenn ihr Aufenthalt im Inland während 
eines Kalenderjahres den Zeitraum von drei Mo­
naten nicht <Ülbersteigt und Gegenseitigkeit 
gewährt wird. Mehrere Aufenthalte innerh.alb 
eines ~l~.mderj.ahres sind zusammenzurechnen. 

(2) ,Krieg9beschädigte, Zivrlbeschädigte und 
Opfer im Kampfe um ein freies demokrati5ches 
österreich (§ 4d~s Oplferfür50rgegesetzes, 
B. G. BI. NI'. 183/1947), ,die infolge mrer erlit­
tenen könperlichen Beschädigung ein Krafoflahr­
zeug zu ihrer persönlichen Forvbewegung hal­
ten müssen, Ikönnen über Vorsch1.ag der zu.stän­
<ligen, Bezirk.sverwaltungslbehörde (Kriegsbe­
schädigte IÜ'ber Vorschlag des zu.ständigen Lande.s­
inv.alidenamtes) von der Steuer hefreit werden." 

- e) § 11 hat zu lauten: 
,,§ 11. S t eu e I' .s atz; 

(1) Die JahresISteuer beträgt für: 

'I.Kl1aftf.ahrze,u'ge mit An­
trieb :durCh Verbrennungs­
maschine, wenn IdaS Gas z,um 
Antrieh ,mittels eingebauten 
'Gaserzeugers aus ~esten Brenn"' 
stoffen hergestellt wird, und 
Krafofahrzeuge; ,die mit Spei­
°cherga5, elektrisch oder mit 
Dampf angetrieben wel"'den, 
. von dem. Eigerugewicht !biß 

je 200kg je 100 Kubik. 
Eigen· zentimeter 
~ewidtt Hubraum 

odtr einen oder einen 
Teil davon Teil davon 

Schilling 

zu 2400 Kilogl1amm ...•.•.• 15 

je 200 kg je 100 Kubik-
Eigen- zentimeter 

'gewidtt Hubraum 
- - oder einen oder einen 

Teil davon Teil davon 
Schilling 

von dem Eigengewicht über 
2400 Kilo~tiamm ...........• 5 

1I.Kraftf.ahrzeuge mit An-
trieh durch flüssige Brenn­
stoffe: 

1. Zwei- und Dreiradlkroaft;. 
fahr:zeuge ........... "'"..... 10 

2. ,Personenkmftwl3:gen, au.s-
genommen Kraftoinnibusse ..• 15 

3. Kraftomni'buSöe und Last-
kmftwalgen: 

von dem Eigengewicht .biß 
zu 2400 Kilogr,amm ........ 30 

von dem lEigengewicht ü!ber 
2400 Ki,lognarnm ' ... :. . .. . . . . 10 

4. Zugmaschinen ohne Güter­
la·denaum: 

von ,dem Eigengewicht bis 
zu 2400 Kilogramm ......... 20 

von dem Eigengewicht über 
2400 Kilogramm •....•...... 10 

5. Kuft/fahrzeuge, Idie unter 
Z. 1 bis 4 nicht hesonder.s 
,angelführt sind, unterliegen dem 
Steuersatz für Zugma5dllnen 
dhne Güterlader.a:um. 

} (2) Bei Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 2400 Kilogramm, die durch, flüs­
sige lkennstoffe angetrieben werden 'und deren 
Eigengewicht mehr als ~nf Viertel der NutzLast 
erreicht, ermäßigt .sich die Steuer nach Alb.s. (1) 
,auf jenen Betrag, der sich ergibt, wenn die Nutz­
last als 'Eigengewichtange5ehen wird. 

(3) W~rd für zwei Kraftwagen dessevben Be­
sitzers, von denen jeweils iminer nur einer 
henlÜtzt wird, gemäß § 38, Abs .. (2), Kra'fcllahr­
veror;dnung 1947 ein 'einziges Kennrzeichen zuge­
wie.sen 'und nur ein Zulassungsschein au.sge­
fertigt, ist der auf jenes Kr,afofahrzeug nach den 
Ab~. (11) und (2) .entf.a.llende Steuers atz anzu­
wenden, der ,die 'höhere Jahressteuor erg~bt. 

(4) Zur. Steuer n:ach den Albs. (1) bis (3) wira 
his Zum Abhulf des Kalen:derjlahres 1950 ein Auf­
ba'uzuschlag VOn 5 v. H. erhoben." 

d) § 13 hat zu l.auten: 
,,§ 13. Eh tri e h tun g d e ( S te u e 11" •.. , 

(1) Die Steuer ist unhes'chadet der Vorschrift 
des A'bs. (3) jeweiLs im . voraus für &e Dauer 
eines }ahres lZU entrichten .. 

(2) Die Steuer kam.n in Ausnahmelfällen in Teil~ 
zaihlungenentrichtet werden. In diesen FäHen 
wir,d ein Aufg~ld erhoben. Dieses beträgt: 

\ . . . 
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L bei thalibj:fhrlichen TeilZlahlungen 3 v. H., 
2. hei vierteljährlichen Teilzuhlungen-6 v. H., 

3. bei monatlichen TeiLzahlungen 8 v. H. 

Die einzelne Teilzahlung ohne Aufgeld darf 
ein Zwölfte! der Jahrreasteuer nicht unterschrei­
ten und muß mindesten's 5 Schilling betragen. 

(3) Die Steuer kann für im ausländisch·eu Zu­
klssungsvel1fahren zuge1.aß.sene Kraifof,ahrzeuge, die 
siCh vonübergehend im Inl,and aufhalten, oage­
weise entriChtet werden. Der Tagessteuers.atz 
beträgt für:_ 

1. Zwei- und Dreira,dkmftfahrzeuge 50 Gro-
schen, 

2. Pe~onerukr.a>ftwagon 1 Schilling, 
3. ,alle übrigen Kraftf.ahrzeuge 2 Schilling." 

e) In I§ 14, Abs. i(2), zweiter Satz, wird nach den 
Worten: "eines Jahres" eingefügt: "bei Gewäih­
rung von TdlZJahlung.en n,ach § 13, Albs. (2), :für 
die Dauer". 

Detr dritte Satz entfällt .. 

f) Nach § 14 ist ein § 14 a nachstehenden In­
haltes· einzufügen: 

,,§ 14a. Pausch,alierung. 

In den Fällen, in ,denen die Feststellung der 
Unterlagen für die Steuerfestseozung mit unver­
hältnismäßigen Schwierigkeiten verhunden sein 
WlÜrde, kann die Berechnung und Entrichtung 
der Steuer im Pauschverrahren zugel'aßsen wer­
den." 

5 

die Zulassungsbehörde dem Steuerschuldn!erawf 
Verlangen -eine Bestätigung darülber ,auszustellen, 
an welchem T,ag der Zulassungs.schein und die . 
Kennzeichentafeln :eingezogen, heziehungswei.se 
zurückgestellt oder hinterlegt wor.den sind." 

AIb.s. (4) entfällt. Albs. (5) bekommt die Be­
zeichnung ,,(4)" und hat zu Lauten: 

,,(4) Hat- ,derjenige, für -den ein Kraftfahrzeug 
.zugel.assen worden ist, den Zulassungsschein~ und 
die Kennzeichent,a;feln bei der Zulassungslbehörde 
gemäß § 48, Albs. (2), K,raftif,ahrverordnung 1947 
hinterlegt, dann dürfen ihm. diese von der Zu­
lassungsbethörde nur gegen Vorweisung einer 
neuen Steuerk,arte oder einer neuen iBe.<>cheini­
gung über die S!eue,r'befreiung wieder ,ausgefolgt 
werden." . 

Nach § 18 ist ein § 19 mit folgendem Wort­
laut einzufügen: 

,,§ 19. Vo 11 zug. 

·Mitder VO'llzie'hung dieses Gesetzes iöt das 
Bunde6ministerium für Finanzen im Einrver­
nehmen mit ,den Bundesministerien für Handel· 
und Wiederrau'Pbau und für Vel'lkehr betmut." ~. 

§ 2. 

Aufgehoben wenden ~ 

1. die Verordnun.g über die Befreiung. von 
Anbeitsmaschinen vom 21. Dez·ember 1936, 
Deutsches R. G. BI. I S. 1140, 

2. § 17 der Ste~ervereillf,achungsver:ordnuU'g 
vom 14. September 1944, Deutsche;; R. G. BI. I 
S. 202, 

g) § 15 hat zu lauten: 3. die Verordnung vom 17. Mai 1938, Deut­
,,§ 15. Be sc h ein i gun g. IÜ he r S te oll e r- sches R. G. BI. I S. 528. 

be f re i u ng. 

Zum Nachweis, daß ein !bestimmtes :K!raft'f,ahr­
. zeug gemäß § 3 von der Steuer befreit i/it, erteilt 
das . Fin:tJ~zamt eine Bescheinigung über die 
Steuerbefreiung. Tritt -eine Änderung in der Per­
son des :K!mftfahrzeughalters oder in der Ver­
wendung oder Beschaffen'heit des Kmftfiahrzeuges 
ein, verliert -die Be.<>cheinigung ihre Gliltigkeit." 

h) In§ 18 hat der LAbs,. (2) zu lauten: 

,,(2) Ist das Kr-aftfahrzeug bei Ablauf des Ver­
steuerung6zeitmumes weder ,abgemeldet noch 
weiter versteuert worden, sO h~t die Zulassungs­
behörde auf Ant11;lg .des Finanzamtes den Zu­
!.assungsschein und -di-e Kennzeichentafeln einzu­
ziehen [Zw1angsabmeldung, § 6, Abs. {1), Z. 2J 
un-d dieerlfolgte Einziehung dem Finanzamt mit­
zuteilen." 

'LA1oo. (3) hat zu lauten: 

. ,,(3) In den Fällen der Steuer'a!bmeldung [§ 6, 
Abs.·(l), Z. IJ und ·der R!ücknalhme der Zula.ssung 
[§ 35, Abs .. (2), K.!r.a:fofahrverordnung 1947] hat 

Artikel IV •. 

Beförderungsteue~ 

Das Beförd:el"W1Igstooergeset'Z vom 29. Juni 
1926., Deutsches iR. G. BI. I S. 357, in ,derF'assung 
des Gesetzes yom 2. Jul[ 1936, Deunsches 
R.G.BI, .I S. 531, und :die ihieiZueIlgangenen 
Durchführungshesui:mmungen treten ill1t 31. De­
zembe.r 1948 ,außer Kmft. 

Artikel V. 

K~ p i t a J, V' er Ik eh 1'5 te u er. 

Das Kapit,a'IveIik<eihrsteuergeset'z vom 16. Ok­
tober 1934) Deutsches R. G. BI. I S. 1058, wird 
albge~nldert wie !folgt: 

I . 

a) In § 13, A.bs. (l),wiI'd ,aIs ,Z. 3 eingefügt: 

. ,,3. gegen inländische öffendich-rech,tliche 
Kreditanstalten un·d in:lärud;sche Hypotlheken'O 
banken." 

! 
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b) In § 15, Abs. (I), Z. 1, Ut. a,entfallen die 
Worte "inländische öffentlich-rechtliche Kredit­
aIl5wl ten, inländische Hypothekenhanken <C • 

c) § 38 hat zu lauten: 

,,§ 38.-~ 0 11 zug. 

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist das 
- BUnidesministerium ;für Finanzen betraut." 

Artikel VI. 

(1) D~e:ses BWlldeSgJesetz tritt mit 1. April 1948 
in Kraft. 

. 

(2) Mit der Volhiehung ,dieses Bundesgesetzes 
ist ,das Bundiesministerium .für. Finanzen betraut. 

(3) Mit ,dem Inkmftt,reten ,dieses Btiln:desgesetzes 
treten alle Durchfüh1"UllJg~bestLmmungen, die zu 
den iI11 den Aruikeln I his III ,abgeänderten Ver­
kehrsteuer.ge.setzen edassen wurden, Mlßer Kraft. 

(4) Neue .Dur,chfühoong:Slbestimmulligen zu Iden 
durch dieses iBundesgesetz ,1nden Artikeln I his 
III ,geämlderten Steuergesetzen können bereits 
von dem ,der Kundmachung dlieses BundesgesetzeIs 
folgenden Tage ,an erlassen Wel1dell. Sie treten 
frühestenszulgleich mit diesem Bundesgeoset~ in 
Kralft~ 
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